18.11.2008

(Nichts) Neues vom Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 

  Die Reform des Handelsrechts durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, für das das Bundeskabinett im Mai 2008 einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, ist nach wie vor nicht beschlossen. 

 Zwar hat sich der Bundesrat, der dem Gesetz zustimmen muss, zu verschiedenen Punkten geäußert und um Änderungen bzw. Anpassungen gebeten, doch eine geänderte Fassung der Gesetzesvorlage ist bislang nicht erfolgt. 

Am 15.10.2008 richtete daher die FDP-Fraktion eine kleine Anfrage (Drucksache 16/10633) an die Bundeskanzlerin, in der 17 Fragen zum BilMoG formuliert wurden. 

Unter anderem stellte sie auch die berechtigte Frage nach der Einhaltung des ursprünglichen Zeitplans. Nach diesem Plan soll nämlich die Mehrzahl der Vorschriften für Geschäftsjahre ab 2009 Gültigkeit haben. Eine Aktualisierung ist bislang jedoch nicht offiziell erfolgt.

Die Antwort der Bundesregierung auf die eingereichten Fragen liegt inzwischen vor. Der ursprüngliche Zeitplan sollte nach Ansicht der Bundesregierung im Hinblick auf den derzeitigen Stand der parlamentarischen Beratungen überdacht werden, um den Unternehmen eine ausreichende Umstellungszeit zu geben. Genauere Angaben zum Inkrafttreten werden nicht gemacht. Allerdings betont die Bundesregierung, dass ihr die praxisgerechte Ausgestaltung der Übergangsvorschriften ein Kernanliegen ist.  
